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Pf liChtverteidi ger; 44chträ gliche Bestellun g

B..gsq4gqiheiten des Falles'können es gebieten, ausnahmsweise die nachträgliche
3e*iqr.d194g eines Pflichtverteidigers anzuordnen. Dies gilt insbesondere im Fall der
besonderen Schutzbedürftigkeit eines inhaftierten Beschuldigten, deran einer
eigenen Verteidigung in besonderer Weise gehindertlst,
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